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ber ^^angcltfdjen ânbcßftrdje tn^ßüriiemberg 
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B d . 5 2 N r . 2 17. März 1986 E 2 1 4 1 0 B 
Inhalt: 1) Landesopfer am S o n n t a g Okul i , 2. März 1986 

2) Karfreitagsopfer 1986 
3) Opfer tag am S o n n t a e Jubi late , 20. April 1986 

Verordnung zur Ä n a e r u n g der Reisekostenordnung 
5) Änderung der O r d n u n g der Frauenhilfe und des Männerwerks ( 

in Württemberg 
6) Errichtung eines Evane. Kirchenregisteramts in Schwäbisch G m 
7) 10. Württ. Evang Landes synode 

Ständiger Ausschuß, Schriftführer, Geschäftsausschüsse 
8) Spruchkol legium nach der Lehrzuchtordnung 
9) Ergebnis der IL Evang.-theol. Diens tprüfung Winter 1985/86 

10) Dienstnachrichten 

Landesopfer am Sonntag Okuli, 2. März 1986 

Erlaß des Oberkirchenrats vom 22.1.1986 
AZ 52.13-5 Nr. 65 

Das Opfer am Sonntag Okuli ist für die Evangelische Studienhilfe be-
stimmt. Wir bitten, das Opfer rechtzeitig abzukündigen und den Opferertrag 
über die Bezirksopfersammelstelle an den Oberkirchenrat einzusenden. 

Zur Abkündigung des Opfers bitten wir folgenden Text zu verwenden: 
„Schon immer war es eine wichtige Aufgabe der Kirche, begabte junge 

Menschen zu fördern, die sich auf das Pfarramt vorbereiten wollen. Seit über 
70 Jahren dient in unserer Landeskirche die Evangelische Studienhilfe die-
sem Zweck. Auch heute gibt es zahlreiche Studenten und Studentinnen der 
Theologie, die keine staatliche Studienförderung erhalten, obwohl ihre 
Eltern oder sie selbst die nötigen Mittel für das Studium nicht aufbringen 
können. Sie sind auf Unterstützung aus der Evangelischen Studienhilfe ange-
wiesen. 

Die Zahl der Theologiestudierenden hat in den letzten Jahren stark zuge-
nommen. Wir sind dankbar dafür, daß so viele ihren Lebensberuf darin er-
kennen, im Amt des Pfarrers die Botschaft von Jesus Christus zu verkündi-
gen. An Aufgaben fehlt es nicht. Doch wohl nicht alle werden in Zukunft im 
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Pfarrberuf tätig sein können. Aber nicht die finanzielle Lage des Elternhau-
ses darf den Ausschlag geben, wer das Berufsziel Pfarrer erreicht. 

Mehr als Dreiviertel aller württembergischen Theologiestudierenden fin-
den keinen Platz in einem der Studienhäuser, im Evangelischen Stift oder im 
Albrecht-Bengel-Haus. Gerade sie aber müssen für Wohnung und Unterhalt 
viel Geld aufwenden. 

Wir bitten die Gemeinden herzlich, durch das heutige Opfer dazu beizu-
tragen, allen geeigneten jungen Menschen, die für den Fortgang ihres Stu-
diums eine Unterstützung benötigen, die nötigen Mittel aus der Evangeli-
schen Studienhilfe zu ermöglichen." 

D . H a n s v . K e l e r 

Karfreitagsopfer 1986 

Erlaß des Oberkirchenrats vom 19. Februar 1986 
AZ 52.13-6 Nr. 57 

Das Opfer am Karfreitag, 28. März 1986, ist für die Aktion „Stätten des 
kirchüch-diakonischen Wiederaufbaus in der DDR" bestimmt. Die evangeU-
schen Kirchen und die diakonischen Werke in der DDR danken den Ge-
meinden der württembergischen Landeskirche für alle Opfer und Spenden, 
die in den vergangenen Jahren für diese Aufgabe gegeben worden sind. 

Eine der sechs Einrichtungen, denen das diesjährige Opfer zugute kom-
men soll, ist das „Evangelische Kinderhospital in Altenburg". Dieses Kran-
kenhaus liegt im Bereich unserer Partnerkirche Thüringen, es bietet Platz für 
115 Kinder. Nach 100 Jahren des Bestehens, die 1986 gefeiert werden kön-
nen, sind viele bauliche Verbesserungen notwendig geworden. So entsteht 
z. B. derzeit als Ersatz für eine vor über 40 Jahren zur Behandlung von Infek-
tionskrankheiten erstellte Baracke ein zweigeschossiger Massivbau. Er wird 
Zimmer für 45 Patienten und weitere Funktionsräume enthalten. 

Der wichtige diakonische Dienst in Altenburg kann in der heute erforder-
lichen Weise nur fortgeführt werden, wenn er durch Spenden aus unserer Kir-
che mitgetragen wird. 

Der Oberkirchenrat bittet, die Karfreitags-Kollekte für die „Stätten des 
kirchlich-diakonischen Wiederaufbaus in der DDR" den Gemeinden drin-
gend zu empfehlen und das Opfer rechtzeitig abzukündigen. Den Ertrag des 
Opfers bitten wir über die Bezirksopfersammelstellen möglichst umgehend 
an die Kasse des Evang. Oberkirchenrats in Stuttgart zu überweisen. 

D . H a n s v. K e l e r 
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Opfertag am Sonntag Jubilate, 20. April 1986 

Erlaß des Oberkirchenrats vom 13. Januar 1986 
AZ 52.13-8 Nr. 81 

Das Opfer am Sonntag Jubilate, 20. April 1986, ist nach dem Kollekten-
plan der Landeskirche als EKD-Opfer bestimmt. 

Die Opferbitte hat folgende Schwerpunkte: 

1. Für besondere gesamtkirchliche Aufgaben 
- für die kirchliche Arbeit in den Medien. 

2. Für Ökumene und Auslandsarbeit 
- für die Förderung ökumenischer Begegnungen zwischen Christen und 

Kirchen aus allen Teilen der Welt, 
- für Studienaufenthalte von Pfarrern aus Kirchen in Übersee bei uns. 

Wir bitten für diese gesamtkirchlichen Aufgaben um das Opfer der Ge-
meinden. 

Die Pfarrämter und Kirchengemeinden werden gebeten, den Opfertag 
vorzubereiten, das Opfer rechtzeitig abzukündigen und den Opferertrag 
sämtlicher Gottesdienste am 20. April 1986 über die Bezirksopfersammel-
stellen an die Kasse des Oberkirchenrats zu überweisen. 

D . H a n s v. K e l e r 

Verordnung zur Änderung der Reisekostenordnung 

Verordnung des Oberkirchenrats vom 19. Februar 1986 
AZ 23.37 Nr. 199 

Unter Mitwirkung der Arbeitsrechtlichen Kommission - Landeskirche 
und Diakonie Württemberg - wird folgendes verordnet: 

§ 1 
Die Reisekostenordnung vom 11. Dezember 1978 (Abi. 48 S. 235) in der 

Fassung der Verordnung vom 20. März 1985 (Abi. 51 S. 296) wird wie folgt 
geändert: 
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1. In § 7 Abs. 2 Ziff. 2 wird die Zahl "0,30" durch die Zahl "0,31" ersetzt. 
2. In § 9 Abs. 1 Satz 1 wird die Zahl "26" durch die Zahl "28" ersetzt. 
3. In § 9 Abs. 2 wird die Zahl "33" durch die Zahl "39" ersetzt. 

§ 2 
Die Verordnung tritt rückwirkend zum I.Januar 1986 in Kraft. 

I .V . 
D r . T o m p e r t 

Änderung der Ordnung der Frauenhilfe 
und des Männerwerks der Evang. Landeskirche 

in Württemberg 

Erlaß des Oberkirchenrats vom 6. Februar 1986 
AZ 55.30 Nr. 40 

I. Auf den Antrag der Landesdelegiertenversammlung des Männerwerks 
vom 23.U.1985 erhält § 14 Abs. 4 der Ordnung der Frauenhilfe und des 
Männerwerks der Evangelischen Landeskirche in Württemberg vom 
7. Januar 1975 (Abi. 46 S. 245) folgende Fassung: 

„(4) Der Landesarbeitskreis macht Vorschläge für die Besetzung der 
Stellen des Männerpfarrers, des Geschäftsführers, der Referenten, 
des Lektorenpfarrers und der anderen hauptamtlichen Mitarbeiter 
für Arbeitsgebiete des Männerwerks. 

a) Der Landesarbeitskreis nimmt sein Vorschlagsrecht für die 
Besetzung der Stelle des Lektorenpfarrers in der Weise wahr, 
daß er zwei Mitgheder als seine Vertreter zu den jeweiligen 
Besetzungssitzungen des Geschäftsführenden Ausschusses der 
Lektorenarbeit stimmberechtigt entsendet. 
Diese Vertreter gehören dem Geschäftsführenden Ausschuß 
nicht an. 

b) Bei der Besetzung der Referentenstelle des Männerwerks wer-
den zwei Mitglieder des Geschäftsführenden Ausschusses der 
Lektorenarbeit zu den jeweiligen Besetzungssitzungen des Lan-
desarbeitskreises des Männerwerks als Vertreter stimmberechtigt 
entsandt. 
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Diese Vertreter gehören dem Landesarbeitskreis des Männer-
werks nicht an." 

II. Diese Änderung tritt am 1. Februar 1986 in Kraft. 
I . V . 

D r . T o m p e r t 

Errichtung eines Evang. Kirchenregisteramts 
in Schwäbisch Gmünd 

Bekanntmachung des Oberkirchenrats vom 30. Dezember 1985 
AZ 32.15 Gesamtkirchengemeinde Schwäbisch Gmünd Nr. 1 

Mit Genehmigung des Oberkirchenrats wird in Schwäbisch Gmünd mit 
Wirkung vom 1.1.1986 ein Evang. Kirchenregisteramt errichtet, dem zur Zeit 
der Kirchenpfleger vorsteht. Amtliche Sendungen in Kirchenregistersachen 
für Schwäbisch Gmünd sind daher unmittelbar an das 

Evang. Kirchenregisteramt 

Oberbettringer Straße 15 

7070 Schwäbisch Gmünd 
zu richten. 

I . V . 
D r . D a u r 

10. Württ. Evang. Landessynode 
Ständiger Ausschuß, Schriftführer, 

Geschäftsausschüsse 

Bekanntmachung des Oberkirchenrats vom 16. Januar 1986 
AZ 11.34 Nr. 5 

Die 10. Württ. Evang. Landessynode hat am 27. November 1985 anstelle 
von Herrn Johann-Henrich Krummacher, Pfarrer, Kornwestheim, der sein 
Mandat in der Landessynode niedergelegt hat, 
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In die Ewigkeit wurden abgerufen: 

am 2. November 1985 
; 

am 19. Dezember 1985  
 

am 27. Dezember 1985  
am 31. Dezember 1985  ; 
am 9. J anuar 1986  

 

am 21. Januar  
 

am 9. Februar 1986   

S p r e c h z e i t e n d e s O b e r k i r c h e n r a t s : nurMontag ,Mi t twochundFre i t agvon9 .00b i s 11.00 
Uhr, wobei unvorhergesehene Verhinderung der Berichterstatter des Oberkirchenrats in K a u f 
genommen werden muß. Vorherige rechtzeitige Anmeldung eines Besuches ist in jedem Fall 
erwünscht. Außerhalb der Sprechzeiten dürfen Besucher nicht damit rechnen, daß sie emp-
fangen werden können. 

Der Oberkirchenrat bittet, während der Sprechstunden telefonische Anrufe bei den Bericht-
erstattern auf dringende Angelegenheiten zu beschränken. 

Amtsblatt: Laufender Bezug nur durch die Kanzleiabteilung des Evang. Oberkirchenrats. Be-
zugspreis vierteljährlich 6,- D M zuzüglich Porto- und Versandkosten. 

Einzelnummern laufender oder früherer Jahrgänge können von der Kanzleiabteilung des Evang. 
Oberkirchenrats - soweit noch vorrätig - bezogen werden. 

A n s c h r i f t e n : Evang .Oberk i rchenra t ,Pos t f ach92 ,Gänshe ides t raße2und4 ,7000Stut tgar t 1, 
Telefon (0711) 2149-1. 

K o n t e n d e r K a s s e des Evang. Oberkirchenrats Stuttgart: 
Nr. 1531 Landesbank (Girozentrale) Stuttgart (BLZ 60050000) 
Nr. 2 0 0 3 2 2 5 Landesgirokasse Stuttgart (BLZ 60050101) 
Nr. 9050-708 Postgiroamt Stuttgart (BLZ 60010070) 

Bd. 52 




